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c. 13 die Anstellung von Klerikern in einer fremden Diözese 
(litterae commendaticiae), c. 14 den Rirchenzehnt, c. 15 die 
Eisenprobe und c. 16 eine Rleidersitte. Es scheint sich danach um 
ein in sich geschlossenes kirchliches Gesetzgebungswerk zu handeln, 
und man würde - - mit Rücksicht auf die Ausdrücke in der National- 
sprache in c. 3 und 16 - zuerst an eine norwegische provinzial- 
spnode denken, wenn nicht die c. 4 und 9 suctoritste apostolica 
erlassen wären, was doch eigentlich nur im Munde eines Papstes 
am Platze ist. Betrachtet man aber die Lanones, welche inhalt­
lich wohlbekannte, seit der Resormzeit oft genug wiederholte 
Grundsätze (Jnvestiturverbot, Zölibat, Lischofswahl) verkünden, 
etwas genauer, so entdeckt man in dem Wortlaut von mehreren 
von ihnen (c. 2—6, 14, 15) stellenweise enge wörtliche Be­
rührung mit bekannten kanonistischen Texten, während andere 
(c. 7—9, 12, 13) wenigstens sachlich Zorderungen des damals 
geltenden Rirchenrechts umschreiben, ohne daß mir die wörtliche 
Vorlage aufzufinden gelungen wäre.

Im einzelnen ist es nun - wie in der Ausgabe durch Klein­
druck nachgewiesen — leicht festzustellen, daß das Dekret Gratians 
die Quelle für den Verfasser der Lanones gewesen ist. Er ist bei 
seiner Arbeit aber nicht so vorgegangen, daß er aus dem großen, 
von Gratian aufgestapelten Vorrat kanonistischer Belegstellen 
einige für seine Absichten passende ausgewählt hätte, sondern er hat 
bei mehreren seiner Lanones jeden einzelnen aus verschiedenen 
Kapiteln Gratians zusammenkompiliert. Dabei hat er sich be­
müht, seine Vorlagen zu modernisieren und sie auf den neuesten 
Stand des kirchenrechts, auch des partikularen für Norwegen 
gültigen, zu bringen, ein Verfahren, das lebhaft an die berüch­
tigten Fälscher des 9. Jahrhunderts erinnert. So ist unser c. 2 
aus fünf Kapiteln bei Gratian, L. XVI q. 7 c. 32, 31, 30, 35 
und 36 zusammengesetzt. Die beiden ersten davon stammen von 
der 9. Synode von Toledo (655). Es heißt in der Vorlage, daß ein 
Rirchengründer, der Veruntreuungen des von ihm gestifteten 
Rirchengules rügen will, den Tatbestand dem Bischof und in 
nächster Instanz dem Erzbischof zu melden hat. 8i sutem metro- 
politsvus talis gerat, regis kaee auribus intimare non dikkerant 
(c. 31 L. XVI q. 7): die letzte Instanz ist also - oder war im 
Westgotenreiche - der Röntg. Diese Stelle wird in unserem


